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 GZ. RV/1890-W/11 

 

Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bw., Anschrift, vertreten durch 

LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, 1030 Wien, Am Heumarkt 7, gegen 

den Bescheid des Finanzamtes Wien 1/23 betreffend Kammerumlage gemäß § 122 

Wirtschaftskammergesetz 1998 für das 1. Quartal 2011 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Das Finanzamt setzte die Kammerumlage für das erste Quartal 2011 entgegen der von der 

Berufungswerberin (idF Bw.) erfolgten Selbstberechnung von Null Euro mit € 760,76 fest. 

Im Berufungsschriftsatz vom 14. Juni 2011, in dem eine Festsetzung der Kammerumlage mit 

Null beantragt wird, heißt es begründend wie folgt: 

„1. Gemäß § 122 WKG ist die Umlage in einem Tausendsatz von jenen Beträgen zu berech-

nen, die 

a. auf Grund der an das Kammermitglied für dessen inländische Unternehmensteile von ande-

ren Unternehmern erbrachten Lieferungen oder sonstigen Leistungen vom anderen Unterneh-

mer, ausgenommen auf Grund von Geschäftsveräußerungen, als Umsatzsteuer geschuldet 

werden, 
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b. als Umsatzsteuerschuld auf Grund der an das Kammermitglied für dessen Unternehmen 

von anderen Unternehmern erbrachten Lieferungen oder sonstigen Leistungen auf das Kam-

mermitglied übergegangen ist, 

c. auf Grund der Einfuhr von Gegenständen für das Unternehmen des Kammermitglieds oder 

auf Grund des innergemeinschaftlichen Erwerbs für das Unternehmen des Kammermitglieds 

vom Kammermitglied als Umsatzsteuer geschuldet werden. 

2. Die Abgabepflichtige ist eine Steuerpflichtige im Sinne des Artikels 9 der Richtlinie 

2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuer-

system („MWSt-Systemrichtlinie“). 

3. Nach Art 168 MWSt-Systemrichtlinie ist ein Steuerpflichtiger berechtigt, soweit die Gegen-

stände und Dienstleistungen für die Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet werden, 

in dem Mitgliedstaat, in dem er diese Umsätze bewirkt, vom Betrag der von ihm geschuldeten 

Steuer folgende Beträge abzuziehen: 

a. die in diesem Mitgliedstaat geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für Gegenstände 

und Dienstleistungen, die ihm von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert bzw. erbracht 

wurden oder werden; 

b. die Mehrwertsteuer, die für Umsätze geschuldet wird, die der Lieferung von Gegenständen 

bzw. dem Erbringen von Dienstleistungen gemäß Artikel 18 Buchstabe a MWSt-Systemricht-

linie sowie Artikel 27 MWSt-Systemrichtlinie gleichgestellt sind; 

c. die Mehrwertsteuer, die für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen gemäß 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i MWSt-Systemrichtlinie geschuldet wird; 

d. die Mehrwertsteuer, die für den innergemeinschaftlichen Erwerb gleichgestellte Umsätze 

gemäß den Artikeln 21 und 22 MWSt-Systemrichtlinie geschuldet wird; 

e. die Mehrwertsteuer, die für die Einfuhr von Gegenständen in diesem Mitgliedstaat geschul-

det wird oder entrichtet worden ist. 

4. Die Bestimmung des Art 168 MWSt-Systemrichtlinie ist eindeutig, genau und unbedingt und 

erfüllt daher die Voraussetzungen dafür, dass sich ein Einzelner vor den nationalen Behörden 

und Gerichten auf diese Bestimmung berufen kann (vgl. zur Vorgängerbestimmung Art 17 der 

Sechsten Richtlinie des Rates 77/388/EWG schon EuGH 11.7.1991, Rs C-94/90, Lennartz). 

5. Wie der EuGH in ständiger Rechtsprechung ausführt, folgt aus dem Mehrwertsteuersystem, 

dass die Steuerpflichtigen das Recht auf Abzug der gesamten Steuerbelastung sofort ausüben 

dürfen, sofern es keine Vorschrift gibt, die den Mitgliedstaaten eine Einschränkung dieses 

Rechts gestattet. Da derartige Einschränkungen in allen Mitgliedstaaten in gleicher Weise 

gelten müssen, sind Ausnahmen nur in den in der Richtlinie ausdrücklich vorgesehenen Fällen 
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zulässig (vgl. EuGH 11.7.1991, Rs C-94/90, Lennartz, Rz 27 und EuGH 21.9.1988, Rs 50/87, 

Kommission/Frankreich, Rn 16 und 17). 

6. Die Behörde vermeint, dass die Kammerumlage zu keiner rückwirkenden Verkürzung der 

gemäß Art 168 MWSt-Systemrichtlinie gewährten Vorsteuer führt. Demgegenüber vertritt die 

Abgabepflichtige die Rechtsmeinung, dass ein Verstoß von § 122 WKG gegen Art 168 MWSt-

Systemrichtlinie vorliegt. Der Verstoß liegt darin, dass Art 168 MWSt-Systemrichtlinie einen 

Vorsteuerabzug für bestimmte Beträge vorsieht, während § 122 WKG diese Beträge der Um-

lagepflicht unterzieht und somit den Vorsteuerabzug in einer Weise einschränkt, die nach der 

MWSt-Systemrichtlinie nicht ausdrücklich zugelassen ist. 

7. Die Behörde argumentiert, dass auch kein Verstoß gegen Art 401 MWSt-RL (damals 6. 

MWSt-RL) gegeben sei, weil die Kammerumlage keine der Mehrwertsteuer ähnliche Abgabe 

sei. Dem wird entgegen gehalten, dass zwar die Frage, ob die KU 1 eine der Umsatzsteuer 

vergleichbare Steuer ist, abschließend vom EuGH beantwortet wurde, die Frage, wie weit ein 

Mitgliedstaat bei der Einschränkung des Vorsteuerabzuges gehen kann, jedoch als offen be-

trachtet werden muss (vgl. Sedlacek, Die KU 1 „hält“, SWK 1998 S 253). 

8. Weiters vermeint die Behörde, dass keine Verletzung des Beihilfenrechts vorläge. Demge-

genüber vertritt die Abgabepflichtige die Rechtsmeinung, dass die extrem ungleiche und un-

verhältnismäßige Lastenverteilung durch Kammerumlagen nach § 122 WKG stark belastete 

Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt, was eine gemeinschaftsrechtswid-

rige Beihilfe iSd Art 107 AEUV (ex Art 87 EGV) darstellt.“ 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Der Unabhängige Finanzsenat (idF UFS) hat bereits mehrfach entschieden, dass die Kam-

merumlage 1 (§ 122 Wirtschaftskammergesetz WKG) gemeinschaftsrechtskonform ist (vgl. ua 

Berufungsentscheidungen vom 29.5.2009, RV/0439-L/09, 4.6.2009, RV/0428-L/09, 12.6.2009, 

RV/0427-L/09, 16.6.2009, RV/0462-L/09, 3.7.2009, RV/0282-F/09, 15.9.2009, RV/2231-W/09, 

2.10.2009, RV/2105-W/09 bzw. insbesondere 29.10.2009, RV/3161-W/09, RV/3160-W/09, 

RV/3158-W/09, RV/3617-W/09, 8.2.2010, RV/0247-W/10, 28.6.2010, RV/1810-W/10, 

14.10.2010, RV/3036-W/10, 12.1.2011, RV/3907-W/10, sowie 7.4.2011, RV/0826-W/11, be-

treffend die Bw.). 

Nunmehr hat der VwGH mit Erkenntnis vom 28.4.2011, 2009/15/0172, eine Beschwerde ge-

gen eine solche Berufungsentscheidung des UFS als unbegründet abgewiesen. Der VwGH hat 

darin ausführlich dargelegt, dass sich aus dem Urteil des EuGH, C-318/96, unzweifelhaft 

ergebe, dass eine Abgabe mit den Merkmalen der Kammerumlage 1 nicht in richtlinienwidriger 

Weise in das Recht auf Vorsteuerabzug eingreife. Es sei weiters in keiner Weise ersichtlich, 
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dass die Erhebung der Kammerumlage 1 den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts 

(Unionsrechts) berühre, weshalb auch kein Anwendungsfall der Gemeinschafts- bzw. 

Unionsgrundrechte vorliegen könne. Zuletzt stünde auch das Beihilfenverbot der Erhebung der 

Kammerumlage 1 (mangels Verwendungszusammenhangs) nicht entgegen. 

Unter Verweis auf dieses Erkenntnis des VwGH ist demnach die gegenständliche Berufung als 

unbegründet abzuweisen. 

Wien, am 11. Juli 2011 


